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        DATEN VW T-CROOS 1.0 TSI Modeljahr 2020

BASISPREIS  VW T-Cross                  ab 18.695,-
                                                            Incl. 19% MwSt

ANTRIEB
3-Zylinder-Turbobenziner-Reihenmotor
Hubraum: 999 cm³
Leistung: 70 kW/95 PS bei 5.500 U/min
max. Drehmo.: 175 Nm bei 2.000 U/min
5-Gang Schaltgetriebe
Vorderradantrieb 

KAROSSERIE UND FAHRWERK
Länge/Breite/Höhe: 4.108 / 1.760 / 1.584 mm
Radstand: 2.551 mm
Spurweite: 1.526 / 1.504 mm (vorn / hinten)
Kofferraumvolumen: 385 - 455 bzw. 1.281 l
Leergewicht: 1.245 kg, Zulad.: 475 kg  (Hersteller)

FAHRLEISTUNGEN:                   (Herstellerangaben)
Beschleunigung  0-100 km/h                11,5 Sek.
Höchstgeschwindigkeit                         180 km/h
Kraftstoffverbrauch     6,1/4,6- 4,5/5,1 l/100 km
CO2-Emmissionen                            113-110g/km
Abgasnorm                                                  EURO 6c
Kraftstoffart                                        Super Benzin

         SERIENAUSSTATTUNG                            (Auszug)   

Rücklicht LED-Technik, Frontscheibe in Wärme-
schutzglas, Wärmeschutzverglasung seitlich u. 
hinten (Grün), Fahrersitz mit Höhenverstellung, 
Nichtraucherausführung, Rücksitzbank ungeteilt 
verschiebbar, Lehne asymetrisch geteilt umklapp-
bar, Fahrer und Beifahrerairbag (mit Beifahrerair-
bag-Deaktivierung), Kopfairbagsystem für Front- 
u. Fondpassagiere incl. Seitenairbags vorn, ISOFIX 
- Halteösen, Fußgänger- u. Radfahrererkennung, 
Berganfahrassistent, „Blind Sport“-Sensor „Plus“ 
mit Ausfahrassistent, inkl. Spurhalteassistent „Lane 
Assist“, ESP mit Gegenlenkunterstützung, ABS mit 
Bremsassistent u.v.m.

DER KLEINE SO GROSS
Der neue VW T-Cross 3-Zylinder  
1.0-Liter-Benziner TSI mit 70 kW / 95 PS

Verkehrswacht Halle e.V. - Ein Kurzfahrbericht von Peter Prennig

Seit dem Frühjahr 2019 ist der VW T-Cross auf Deutschlands Straßen zu sehen. VW startet mit zwei 
Dreizylinder-Benzinmotoren in seiner ersten SUV Kleinwagenklasse und will mit Polo-Technik und 
moderner Ausstattung der Konkurrenz Paroli bieten.

Um mich von den Maßstäben vom neuen 
VW T-Cross  zu überzeugen, hat mir das Au-
tohaus Huttenstraße den VW T-Cross 1.0-Li-
ter-Benziner TSI mit 95 PS für eine Testfahrt 
zur Verfügung gestellt.
Als Teststrecke habe ich die Route: Halle 
über Eisleben nach Sangerhausen, von San-
gerhausen über Querfurt nach Weißenfels, 
von Weißenfels/Bäumchen die A38 zurück 
nach Halle ausgewählt.

Die VW typischen markanten horizontalen 
Designerlinien prägen das Design. 
Von diesem werden die Scheinwerfer, die 
waagerechte Chromleiste aufgenommen 
und ziehen sich über die gesamte Fahrzeug-
breite fort.  Rustikale Seitenbeplankung und 
der angedeutete Unterfahrschutz an der 
Front und am Heck ergeben das gewünsch-
te SUV-Flair. Dazu trägt auch die erhöhte 
Bodenfreiheit bei. Ein weiteres markantes 
Detail vom T-Cross ist die Lichtleiste am 
Heck, welche die Rückleuchten optisch mit-
einander verbindet. 

Nimmt man im T-Cross Platz, stellt man fest: 
Platz hat hier jeder. Selbst Passagiere um 
die 1,90 Meter haben genügend Kopf- und 
Beinfreiheit. Dank einer im Vergleich zum 
Polo zehn Zentimeter höheren Sitzposition 
und einer somit besseren Rundumsicht ge-
lingt zudem das Einsteigen viel leichter.   

In punkto Ladekapazität hat der „Kleine“ eini-
ges zu bieten. Die Lehne seiner Rückbank läst 
sich nicht nur im Verhältnis 60:40 umklappen 
nein, die komplette Bank lässt sich um 14 
Zentimeter verschieben. Der Kofferraum fast 
entsprechend seiner Einstellung 385 bis 455 
Liter, bei umgeklappter Rückenlehne nimmt 
der T-Cross bis zu 1.281 Liter auf.

Ansonsten ist der T-Cross serienmäßig 
sehr ordentlich ausgestattet. Rundum 
elektrische Fensterheber, ein höhenver-
stellbarer Fahrersitz, Radio, Bordcomputer 
mit 6,5 Zoll-Farbdisplay, Spurhalte-Assis-
tent, Totwinkel-Warner, Berganfahr- und  
Auspark-Assistent sowie der proaktive  
Insassenschutz. Mit an Bord ist auch der 
Front Assist mit Fußgängererkennung und 
City-Notbremsfunktion.

Gutes lässt sich auch über die Fahrwerksab-
stimmung berichten. Der VW T-Cross ist ein 
ausgewogen abgestimmter SUV.  Er lässt sich 
locker und präzise durch Kurven dirigieren.

Unter der Haube meines gefahrenen VW 
T-Cross werkelte ein 1.0-Liter-Benziner TSI 
mit 95 PS.

Wer es etwas kraftvoller möchte, sollte bei 
der Kaufentscheidung ggf. auf die 115 PS 
starke TSI Motorvariante zurückgreifen.
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Lieber Verkehrswacht regional Leser, 

jeden Tag besuchen rund 4 Millionen 
Menschen eine Apotheke und erhalten dort  
verschreibungspflichtige Medikamente. 
Viele von Ihnen fahren unter Medikamen-
teneinfluss Auto, Motorrad oder Fahrrad.

In Gegensatz zum Alkohol gibt es bei Me-
dikamenten keinen Grenzwert: Jeder Ver-
kehrsteilnehmer ist in erster Linie selbst  
dafür verantwortlich, seine Fahrtauglich-
keit zu beurteilen. 
Verursacht man unter Medikamentenein-
fluss einen Unfall, muss man mit recht-
lichen Konsequenzen rechnen. Verkehrs-
teilnehmer, die Medikamente benötigen, 
können sich bei ihrem Apotheker über eine  
mögliche Beeinträchtigung der Fahrtaug-
lichkeit informieren.
Neben verschreibungspflichtigen Medika-
menten können auch rezeptfreie Arznei-
mittel die Fahrtüchtigkeit gefährden, bei-
spielsweise Arzneimittel gegen Husten oder 
Heuschnupfen. Lesen Sie dazu weiter auf 
Seite 10.

Ein angenehmes Lesen und eine allzeit un-
fallfreie Fahrt wünscht Ihnen 
Ihr Redakteur

IMPRESSUM:
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Satz: media & druck Service Leuna
Druck und Weiterverarbeitung: media & druck Service Leuna
Vertrieb: Verkehrswacht Halle e.V.
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immer der Meinung der Redaktion.
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Autohaus Huttenstrasse GmbH
Huttenstrasse 92

06110 Halle (Saale)

Telefon: (0345) 48 230
Telefax: (0345) 48 23-299

E-Mail: 
info@autohaus-huttenstrasse.de

Web:
www.volkswagen-huttenstrasse.de

Unser 24h Service
Telefon: (0345) 48 230

QR-Code vom TT-Cross  
scannen und Probe- 

fahrt sichern!

Fotos: Autohaus Huttenstraße GmbH
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Anzeige

Weiterdrehen
 der Parkscheibe 

erlaubt oder nicht?

Verkehrswacht Halle e.V. gibt Tipps für Autofahrer

Im innerstädtischen Bereich mancher Städte einen freien Park- 
platz zu ergattern, ist mancherorts sehr schwierig, daher ist es für 
manchen Kraftfahrer verlockend, vor Ablauf der Höchstparkdauer 
zurück zum Auto zu gehen, um die Parkscheibe weiterzudrehen. 
Das mag zwar sehr verlockend klingen. Aber dürfen Autofahrer 
solche Praktiken anwenden?

Auf vielen öffentlichen Parkplätzen ist die Parkscheibe, oder 
auch blaue Karte genannt, Pflicht. Gern wird bei der korrek-
ten Einstellung der Parkzeit ein wenig geschummelt bzw. vor 
Ablauf der eingestellten Höchstparkdauer wird zum Fahrzeug 
zurückgegangen, um diese weiterzudrehen, was jedoch ver-
boten ist. Oder manch einer denkt, da fahre ich mein Auto ein-
mal vor- und zurück und leite somit einen neuen Parkvorgang  
ein. Falsch gedacht! Man muss in diesem Fall raus aus der Lü-
cke, um anderen tatsächlich die Chance zu geben, dort einzu-
parken.
Bei Zuwiderhandlung bzw. Überschreitung der erlaubten 
Parkzeit muss man mit Knöllchen zwischen 10 und 30 Euro 
rechnen.
Des Weiteren müssen Autofahrer die Parkscheibe nach An-
kunft immer auf den Strich der nächste halben Stunde einstel-
len, wie z.B. wer 14.05 Uhr das Auto abstellt, dreht den Zeiger 
auf 14.30 Uhr.
Alles andere ist falsch und kann ab 10 Euro kosten.
Die Parkscheibe muss auf  dem Armaturenbrett gut sichtbar 
platziert werden. Sie muss blau-weiß, 11 Zentimeter breit und 
15 Zentimeter hoch sein.
Bei Abweichungen der Farbe und Abmessungen werden 10 
Euro fällig. 

Kausch Abschleppdienst GmbH
Freiimfelde 10
06112 Halle (Saale)
Telefon 03 45 / 57 19 10
Telefax 03 45 / 57 19 146
info@kausch-abschleppdienst.de

24h -Service

Pannenhilfe

Abschleppdienst

Ölspurbeseitigung

Achtung! Knöllchen droht
       beim Supermarktbesuch
Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

Foto: P.Prennig

Zum Alltag eines jeden Autofahrers gehört unter anderem die Suche nach einem 
Parkplatz, zwecks Einkaufs.
Aber Vorsicht dies kann zur teuren Abzocke werden, denn immer mehr Supermärkte 
lassen ihre Parkplätze von Privatunternehmen bewachen.  

  Wenn Sie bisher dachten, dass die 
Parkscheibe lediglich anzeigt, seit 
wann Sie einen Parkplatz belegen 
bzw. benutzen, dann liegen Sie 
falsch! In Deutschland hat die blaue  
Parkscheibe die Funktion eines Ver-
kehrszeichens. Die Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) regelt deshalb wie 
eine Parkscheibe auszusehen hat und 
wie sie zu verwenden ist.
Seit geraumer Zeit mussten Autofah-
rer feststellen, dass der Supermarkt-
besuch mit einem Knöllchen endete.  
Auf den Parkplätzen einiger Ketten 
werden für das Vergessen der Park-
scheibe bis zu 30 Euro Strafgebühr 
fällig. 
Solche Parkplätze müssen mit Schil-
dern auf die Parkscheibenpflicht hin-
wiesen werden. Diese sind aber häu-
fig leicht zu übersehen, bzw. an sehr 
unübersichtlichen Stellen angebracht. 
Private Pächter kontrollieren Verstöße, 
damit Dauerparker, die möglicherwei-
se gar nicht im Supermarkt einkaufen, 
abgeschreckt werden.

Rein rechtlich ist diese Knöllchen-
praxis zulässig. Ignoriert man diese  
und sitzt diese aus verursacht man 
höchstens noch mehr Kosten. Betrof-
fene sollten schriftlich Widerspruch 
einlegen oder direkt mit dem Knöll-
chen und Kassenbon in den Super-
markt zurückgehen und um Kulanz 
bitten.

Die Halterhaftung gilt auf privaten 
Parkplätzen nicht. Also muss nach-
gewiesen werden, wer zum Zeitpunkt 
des Verstoßes das Auto gefahren hat, 
denn nur der Fahrer ist haftbar. 

Wer gar keine Parkscheibe zur Hand 
hat, muss ebenfalls mit einem Knöll-
chen wegen Falschparkens rechnen.
Eine Notiz mit der Sie die Ankunftszeit 
auf einen Zettel notieren und auf das 
Armaturenbrett legen, wird nicht als 
gültige Parkscheibe akzeptiert.

Ein verbreiteter Irrtum:
 Ist hier das Parken erlaubt?
Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

Seit geraumer Zeit gibt es speziell 
gekennzeichnete Stellplätze „Frauen-
parkplatz“ steht auf den Schildern.  
Es ist Ehrensache, dass man den  
Frauen und Mütten nicht die Park-
plätze wegnimmt. Aber ist es wirklich 
verboten, sich als Mann auf diesen 
Parkplatz zu stellen? Männer die sich 
auf diese Parkplätze stellen, begehen  

keine Ordnungswidrigkeit im Sinne 
der StVO. Das Parken auf Frauenpark-
plätzen ist rechtlich nicht verboten 
und wird auch nicht von der Polizei 
kontrolliert. Aber wer hier parkt, ver-
stößt gegen die Hausordnung des 
Parkhauses. Der Betreiber kann in 
solch einem Fall ein Hausverbot aus-
sprechen.
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Winterschuhe für das Auto
Die HUK-COBURG informiert:

Gut zu wissen: Tipps für den Alltag

Auch wenn der Gesetzgeber Winter-
reifen nicht zwingend vorschreibt, 
sprechen, so die HUK-COBURG Versi-
cherungsgruppe, gute Gründe dafür. 
Da ist es zu einem die Sicherheit im 
Straßenverkehr.

Winterreifen greifen in Matsch oder 
frisch gefallenem Schnee einfach bes-
ser und stehen damit für bessere Fahr- 
eigenschaften. Hierzu kommt, wer auf 
winterlichen Straßen mit Sommerrei-
fen unterwegs ist, anscheinend völlig 
korrekt fährt und in einen Unfall ver-
wickelt wird, muss trotzdem oft mit 
einer Mitschuld rechnen und zwar 

dann, wenn es durch die unangemes-
sene Bereifung zum Unfall kommt.

Beispiel: 
Herr Meier nimmt Herr Müller die 
Vorfahrt. Im Nachhinein stellt sich 
oft heraus, dass die Sommerreifen im 
Schnee nicht richtig gegriffen haben 
und sich dadurch der Bremsweg ver-
längert hat. Für Herrn Müller kann das 
teuer werden, denn die gegnerische 
Kfz-Haftpflichtversicherung trägt  
nur einen Teil seines Schadens.
Ohne Vollkasko-Versicherung muss 
er den Rest selber bezahlen.

Im Winter an Reifen denken

Seit Dezember 2010 ist es amtlich, jetzt wird es wieder wichtig: Der Gesetzgeber hat 
den § 2, Absatz 3a der Straßenverkehrsordnung in Bezug auf Winterreifen geändert. 
Darin heißt es: Bei Kraftfahrzeugen ist die Ausrüstung an die Witterungsverhältnisse 
anzupassen. Hierzu gehört insbesondere eine geeignete Bereifung. 
Wer sich daran nicht hält, dem droht eine Geldstrafe von 60 Euro. Bei einem Verstoß 
mit Behinderung kann eine Geldbuße von 80 Euro verhängt werden. In beiden Fällen 
wird ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg eingetragen. 

Geschäftsstelle:
Merseburger Straße 46 – 06110 Halle
Telefon: 0345 2304 411
Telefax: 0345 2304 275

Öffnungszeiten:
Mo. - Do. 8.00-18.00 Uhr
sowie Fr. 8.00-16.00 Uhr

oder im Internet unter:
http://www.huk.de

Noch Fragen?
Ihr Ansprechpartner:

Steffen Hampel
Dipl.-Ing. (FH) MBA

Niederlassungsleiter

DEKRA
Automobil GmbH

Niederlassung Halle
Schieferstraße 2

06126 Halle/Saale
Telefon:

0345 / 69 14-110
Telefax:

0345 / 69 14-199
E-Mail:

steffen.hampel@DEKRA.com
www.dekra.com

Anzeige

Hätten Sie das 
gewusst?

Bremstests auf 
festgefahrener 

Schneedecke haben 
gezeigt, dass ein

Personenkraftwa-
gen mit Winterreifen 
bei einer Vollbrem-
sung aus 50 km/h 

bereits nach 35 
Metern zum Stehen 

kommen kann. 
Das setzt allerdings 
eine Profiltiefe von 
mindestens 4 mm 
voraus. Mit Som-

merreifen benötigt 
er dazu  43 Meter.

Mein Führerschein ist in Gefahr
oder entzogen, was t(n)un?

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Halle informiert

v Medizinische Untersuchungen 
für die Ersterteilung und/oder 
Verlängerung für den Lkw- und 
Busführer-schein (einschließlich 
Augenuntersuchung)

v Leistungspsychologische Untersu-
chung für die Ersterteilung und oder 
Verlängerung einer Fahrerlaub-nis 
zur Fahrgast-/Personenbeförderung 
(Mietwagen, Taxi, Bus)

v Urinkontrollprogramme zum Beleg 
einer Alkohol- und/oder 
Drogenabstinenz

v Haaranalysen zum Beleg einer 
Alkohol-und/oder Drogenabstinenz

Telefonische Anmeldung unter:
0345 / 69 14-115

Unsere Begutachtungsangebote:

v Fahreignungsgutachten zu allen 
behördlich veranlassten Fragestellun-
gen (Alkohol, Drogen, Punkte etc.)

v Ärztliche Gutachten bei Bedenken ge-
gen die körperliche oder geistige Eignung

Sonstige Dienstleistungen:

v Besondere Aufbauseminare für 
alkohol- und/oder drogenauffällige 
Fahranfänger in der Probezeit (kann 
auch zur Sperrfristverkürzung genutzt 
werden)

v Verkehrspsychologischer Teil des 
Fahreignungsseminars zum Abbau von 
1 Punkt  in Flensburg (Bei einem Punkte-
stand von bis zu maximal 5 Punkten)

Informationsangebot:

v Kostenlose Informationsveranstaltun-
gen im Vorfeld einer medizinisch-psy-
chologischen Fahreig-nungsbegutach-
tung (einmal monatlich jeweils in Halle, 
Merseburg und Weißenfels)

Droht ein Führerscheinentzug wegen zu hohem Punktestand oder ist der Führerschein 
bereits wegen Alkohol, Drogen und/oder anderen Verkehrsdelikten entzogen, ist pro-
fessionelle Information und Hilfe gefragt. Folgende ver-kehrspsychologische und 
medizinische Dienstleistungen können von der Begutachtungsstelle für Fahreignung 
(BfF) des Dekra in Halle (Saale), Schieferstraße 2, in Anspruch genommen werden.
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Farhrerassistenzsysteme
retten leben - und sorgen 

für entspanntes Fahren

Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:
tummeln. 
Als Resultat: Auffahrunfälle aus man-
gelnder Konzentration.
Neben Staus und zähfließendem 
Verkehr empfinden Autofahrer vor 
allem das Durchfahren enger Bau-
stellenbereiche sowie verkehrsreiche  
Straßen als anstrengend. In diesen 
Situationen sind sie am meisten ge-
fordert, müssen mehrere Fahrzeuge 
gleichzeitig im Auge behalten, Gefah-
rensituationen antizipieren und ent-
sprechend reagieren. 
Ein Stau stellt demgegenüber eine 
weniger fordernde Situation dar,  
aber das ständige Anfahren und An-
halten ist auf die Dauer zermürbend 
und - je nachdem wie lange der Stau 
dauert - auch körperlich anstren- 
gend.
Das Resultat, wenn Aufmerksamkeit 
und Konzentration schwinden, stei-
gen häufig Auffahrunfälle: 44% der  
in der Studie befragten deutschen  
Autofahrer haben bereits einen sol-
chen erlebt.

Entspannter fahren mit dem
Abstandsregler

Fahrerassistenzsysteme sind eine Lö-
sung für die angesichts der Verkehrs-
situation zunehmend anspruchsvoller 
werdenden Aufgabe, ein Fahrzeug  
zu steuern. 
Gerade bei den oben genannten Situ-
ationen - starker und stockender Ver-
kehr oder Stau - bieten Abstandsreg-
ler willkommene Unterstützung. 
Der Abstandsregler misst mithil-
fe von Sensoren den Abstand zum 
Vordermann und korrigiert die Ge-
schwindigkeit, wenn er unter einer 
bestimmten Mindestmarke fällt. Das 
erhöht nicht nur die Sicherheit, bei  
Stop- and- Go-Verkehr macht es 
auch das Wechselspiel von Bremsen,  

Kupplung und Gas geben überflüs-
sig. Moderne Abstandsregler sind  
zudem mit einer Zusatzfunktion aus-
gestattet, die den Wagen bis zum  
Stillstand  bremst und ihn dann wie-
der anfahren lässt.

Der Notbremsassistent greift ein:
Vollbremsung ohne Hemmungen

Der Notbremsassistent hingegen 
greift in akuten Gefahrensituatio-
nen ein, wenn etwa unerwartet die  
Bremslichter des Vordermanns auf-
leuchten oder ein anderes Hindernis 
auf der Fahrbahn auftaucht. Im Ernst-
fall reagieren Autofahrer hier oftmals 
nicht nur zu spät, um ihren Wagen 
noch zum stehen zu bringen, sie 
bremsen auch nicht stark genug.
Untersuchungen von Auffahrunfällen 
zeigen, dass das auf ca. 50% der Fälle 
zutrifft. 
Der Notbremsassistent berechnet  
genau, wie stark gebremst werden 
muss und erhöht entsprechend den 
Druck auf das Bremspedal. 
Selbst wenn eine Kollision nicht  
mehr vermieden werden kann,  
bremst er so stark wie es noch mög-
lich ist, um den Schaden zu minimie-
ren und die Insassen zu schützen. 
Wenn es auf der Straße also hoch 
hergeht,  ist  der Notbremsassistent 
tatsächlich der „beste Beifahrer“, das 
zweite Augenpaar,  das die Gefahr  
bemerkt, die man selbst übersieht.

Fahrerassistenzsysteme erhöhen so 
nicht nur die Sicherheit für alle Ver-
kehrsteilnehmer, sie gewährleisten 
auch, dass Stau, zähfließender Ver-
kehr und Rushhour uns den Spaß am 
Fahren nicht verderben.

Text:
Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)

 

Gutschein
An Ihrem Fahrzeug ist die    
HU fällig - wir führen gegen 

Vorlage des Gut-
scheines einen 
kos t en l o sen 
Vorab-Check 

durch.

T.T.AutoserviceT.T.Autoservice
Kraftfahrzeugtechnikermeister

Tino Teichmann
Osendorfer Str. 1

D-06112 Halle (Saale)
Tel.: 03 45 - 95 96 544

Funk: 01 79 - 456 05 17
Fax: 03 45 - 47 00 909

E-Mail: t.t.autoservice@gmx.de
Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. von 8.00-18.00 Uhr und Sa. nach Vereinbarung

Über 62 Millionen Fahrzeuge drängeln sich tagtäglich auf deut-
schen Straßen. Das verursacht bei allen Verkehrsteilnehmern 
Stress, ganz gleich, ob durch die bloße Vielzahl an Fahrzeugen,  
die alle als erstes ans Ziel wollen, weil der Verkehr durch Stau  
gänzlich zum Erliegen kommt oder im Stop- and- Go zäh dahin-
fließt. Ein gutes Gegenmittel sind Fahrerassistenzsysteme wie  
der Abstandsregler und der Notbremsassistent. Sie unterstützen 
den Fahrer im großen Berufsverkehr und sorgen dafür, dass er  
entspannt ans Ziel kommt.

Wie lange dauert es denn noch?“ Staus, da sind sich Autofahrer einig, verursachen mit 
am meisten Stress im Straßenverkehr, Fahrerassistenzsysteme wie Abstandsregler und 
Notbremsassistent wirken diesem Strass entgegen.

Foto: Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)

Nach einer Studie der Continental aus dem Jahr 2013 fanden 
zwei Aussagen bei Befragten in Deutschland gleich zwei Zu-
stimmung: Jeweils 67 Prozent von ihnen bekannten, dass  

ihnen Autofahren Spaß macht. Genauso viele räumten aber auch  
ein, dass der Spaß durch Stress getrübt wird, der vor allem  
dann entsteht, wenn sich zu viele Fahrzeuge auf der Straße 

Erfassung vom Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zur Auswertung für den 
Abstandsregler und Notbremsassistenten.

Abbildung: Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)
Servicebüro „bester beifahrer“ Anna-Maria Guth

HALTE 
ABSTAND!

RUNTER 
VOM 
GAS!

Mensch denk
doch mal nach,

du 
gefährdest 

dich und auch 
andere!
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verschuldeten Verkehrsunfall, son-
dern auch bei sogenannten Kasko-
schäden geboten. Hier sollte der 
Versicherungsnehmer bei seiner 
Versicherung auf Begutachtung des 
Schadens durch einen unabhängi-
gen Sachverständigen bestehen. Bei 
einem unverschuldeten Verkehrs-
unfall werden die Gutachterkosten 
durch die gegnerische Versicherung 
übernommen. Eine Nachfrage bei 
der gegnerischen Versicherung ist 
selbstverständlich nicht erforderlich. 
Lediglich bei sogenannten Baga-
tellschäden werden die Gutachter-
kosten nicht durch die gegnerische 
Versicherung getragen. Ein Baga-
tellschäden werden die Gutschter-
kosten nicht durch die gegnerische 
Versicherung getragen. Ein Bagatell-
schaden liegt jedoch nach städiger 
Rechtssprechung dann nicht vor, 
wenn die Reparaturkosten höher lie-
gen als 750,00€. 

Das ist bei den hoch komplizierten 
Fahrzeugen heute in der Regel im-
mer der Fall.

Aus guten Grün-
den hat der Geschädigte nach einem 
unverschuldeten Verkehrsunfall auch 
das Recht, einen Rechtsanwalt mit 
der Durchsetzung seiner Interessen 
zu beauftragen. Die Verkehrsexperten 
des BVSK bestätigen, dass es heute 
den problemlosen Unfallschaden 
so gut wie nicht mehr gibt. Um jede 
Schadenposition wird heute gestrit-
ten und der Ge schädigte selbst ist 
oft hoffnungslos überfordert, wenn 
er die Abrechnungsschreiben des 
gegnerischen Versicherers erhält. 
Daher sollte möglichst frühzeitig ein 
Rechtsanwalt beauftragt werden, 
auch diese Kosten werden durch 
die gegnerische Versicherung 
übernommen. 

Text: BVSK
Fotoquelle: www.pixabay.com

Viele Autofahrer sind verunsichert, welche Rechte sie nach einem 
Verkehrunfall haben. Gerade die Kfz-Versicherer weisen darauf  
hin, dass beispielsweise ein Gutachten, genauso wie die Einschal-
tung eines Anwaltes entbehrlich sei.
Der Bundesverband der freiberuflichen und unabhängigen Sach-
verständigen für das Kraftfahrzeugwesen e.V. (BVSK), dem etwa 
1.000 qualifizierte Kfz-Sachverständigen und etwa 500 verkehrs-
rechtlich spezialisierte Rechtsanwälte angehören, weisen darauf 
hin, dass die Einschaltung eines Kfz-Sachverständigen in den Re-
gel unentbehrlich ist. Nur das Gutachten bietet eine geeignete 
Grundlage, einen Unfallschaden vollumfänglich durchzusetzen. 
Die Bauart der Fahrzeuge, die es häufig schwierig macht, zu erken-
nen, welcher Schaden tatsächlich eingetreten ist, oder die Vielzahl 
der Elektronikeinheiten müssen im Rahmen eines unabhängigen 
Schadengutachten überprüft werden. Nur das Gutachten versetzt 
den Geschädigten in die Lage, eine sachgerechte Entscheidung 
darüber zu treffen, ob er sein Kfz reparieren lassen will oder ob  
beispielsweise eine Ersatzbeschaffung angestrebt wird. 
Auch weitere Schadenpositionen werden durch ein Gutachten 
festgelegt. So ist die sogenannte merkantile Wertminderung 
ein Ausgleich dafür, dass der Geschädigte nun ein sogenantes  
Unfallfahrzeug besitzt, was wiederum bedeutet, dass er bei einer 
potenziellen Veräußerung des Fahrzeuges weniger Geld erhalten 
würde, als wenn das Kfz den Unfallschaden nicht erlitten hätte. Der  
Kfz-Sachverständige weist die merkantile Wertminderung, die 
häufig auch noch bei ältern Fahrzeugen anfällt, in seinem Gutach-
ten aus. 
Grundsätzlich ist ein Schadengutachten nicht nur bei einem un-

Trotz modernster Technik und trotz effizienter Fahrerassistenzsysteme sind 
Verkehrsunfälle auch heute noch unvermeidlich. 

Die hohe Verkehrsdichte in Deutschland mit Stand 2019 von rund 47,1 Mio. 
gemeldeten Pkw führt naturgemäß auch zu Verkehrsunfällen. Erfreulicher-
weise ist zwar das Ziel der Verkehrstoten in den letzten 20 Jahren von 20.000  
auf unter 4.000 pro Jahr zurückgegangen, aber auch bloße
Blechschäden können eine Menge Ärger verursachen.

Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

Unfallursachen: geringer Abstand 

erhöhtes Tempo!

Durch zu geringe Abstände kann 
es zu aggressiven Reaktionen von 
Kraftfahrern kommen. 

Fühlt sich ein Autofahrer durch ein  
zu dicht auffahrendes Fahrzeug ein-
geengt, kann dies gefährliche Reak-
tionen auslösen. 

Deshalb empfehlen wir einen 1/2  
Tachoabstand, also die Hälfte der 
gefahrenen Geschwindigkeit als Ab-

stand in Metern einzuhalten. 
Wie wichtig ein ausreichender Si-
cherheitsabstand ist, zeigt folgendes  
Beispiel: 

Bevor der Fahrer reagieren kann 
und das Bremspedal tritt, hat sein 
Auto bei Tempo 70 km/h circa 20 
Meter zurückgelegt. 

Mensch denk doch mal nach, du ge-
fährdest dich und auch andere!

Verkehrsunfall! - unabhägiges 
Schadengutachten
unentbehrlich  Ein Beitrag von BVSK

Unfallursache Nr. 1 ist bei Autobahnfahrern eine nicht angepasste Geschwindig-
keit. 
Bei hohem Verkehrsaufkommen auf der Autobahn und Straßen, raten wir ganz 
besonders auf ausreichend Abstand und angepasste Geschwindigkeit zu achten.

Anzeige

Die deutsche Unfallforschung der Versicherer hat mit einem „ech-
ten“ Unfall bei 100 km/h gezeigt, dass selbst ein Profi hinter dem 
Steuer nicht mehr reagieren kann, wenn der Vordermann plötz-
lich bremst und der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. 
Die Folge: Bei 15 Metern - Abstand - ein Wert der auf deutschen 
Autobahnen täglich zu beobachten ist - kommt es zwangsläufig 
zum Auffahrunfall. 

Foto:  P. Prennig
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Das Wichtigste nach einem Verkehrsunfall 
– und mag es sich noch so banal anhören – 
ist es, Ruhe zu bewahren. Gegebenenfalls 
muss die Unfallstelle gesichert werden und 
natürlich sollte man sich sofort um Verletz-
te kümmern. Bei Personenschaden, Streit 
über den Unfallhergang oder größeren 
Schäden sollte die Polizei gerufen werden. 
Lassen Sie sich auch nicht von anderen 
Verkehrsteilnehmern verunsichern, die 
durch den Unfall in ihrem Fortkommen 
behindert sind. Unterschreiben Sie nie ein 
Schuldanerkenntnis, selbst wenn Sie auch 
davon überzeugt sind, die alleinige Schuld 
am Unfall zu tragen. Tauschen Sie mit dem 
Unfallgegner alle Personalien aus. In je-
dem Fall sollten Sie den Unfallhergang mit 
Angabe der Fahrzeuge, der Fahrzeugkenn-
zeichen und der Stellung der Fahrzeuge 
skizzieren.
Nach einem unverschuldeten Unfall steht 
es Ihnen selbstverständlich frei, Ihr Fahr-
zeug in eine Werkstatt Ihres Vertrauens zu 
bringen oder gegebenenfalls abschleppen 
zu lassen. Nicht verzichten sollten Sie auf 
das Recht, mit der Schadenfeststellung ei-
nen unabhängigen Kfz-Sachverständigen 
zu beauftragen, selbst wenn es sich um ei-

nen scheinbar einfachen Schaden handelt. 
Der Kfz-Sachverständige stellt beispiels-
weise versteckte Schäden fest und ermit-
telt die merkantile Wertminderung, die im 
Übrigen auch für ältere Fahrzeuge anfallen 
kann. Lassen Sie sich nicht auf Angebote 
der gegnerischen Versichererung ein. Die-
se versucht oft auf einen Sachverständi-
gen zu verzichten und schickt dann doch 
ihren eigenen Gutachter. Bei einem un-
verschuldeten Unfall hat die gegnerische 
Versicherung keinerlei Weisungsrecht und 
kann Ihnen weder die Werkstatt noch den 
Sachverständigen vorschreiben. Sie haben 
die freie Gutachterwahl.
Natürlich haben Sie auch das Recht, mit 
der Abwicklung des Unfallschadens einen 
im Verkehrsrecht spezialisierten Rechts-
anwalt zu beauftragen. Die Kosten dafür 
werden genauso übernommen wie die Kos-
ten für den Kfz-Sachverständigen und die 
Reparatur.
Ihr Autohaus und Ihr Kfz-Sachverständi-
ger beraten Sie im Übrigen gern zu allen 
technischen Fragen bei der Unfallschaden-
abwicklung. Dort kann man Ihnen auch 
Vertragsrechtsspezialisten vermitteln.
Denken Sie daran: Ein Unfallschaden ist 

In brenzlige Verkehrssituationen zu kom-
men, davor ist keiner von uns Kraftfah-
rern gefeit. Deshalb sollte man sich nicht 
auf sein Glück im Straßenverkehr verlas-
sen. Wenn man einmal in solch eine Situ-
ation kommt muss man wissen wie man 
diese beherrschen kann, damit es nicht 
zum Unfall kommt. Deshalb raten wir, 
die Verkehrswacht Halle e.V. auf Nummer 
sicher zu gehen und Sicherheit regelrecht 
auf einem richtigen Trainingsplatz unter 
fachmännischer Aufsicht zu trainieren.
„Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen“ – diese alte Volksweisheit gilt 
auch für Motorrad- und Autofahren. Wer 
den Führerschein erst kurze Zeit besitzt, 
kann nicht schon alle Fahrtechniken und 
Verhaltensweisen perfekt beherrschen. 
Deshalb wurden „Sicherheitstrainings 
für Pkw- und Motorradfahrer“ von Fach-
leuten des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates, der Deutschen Verkehrswacht, 
dem ADAC, der Fahrlehrerschaft und der 
Bundesanstalt für Straßenwesen entwi-

ckelt. Diese bauen auf dem Fahrschul-
können auf und haben sich seit Jahren 
als wertvolle Anleitung für die tägliche 
Fahrpraxis bewährt.
Ein Sicherheitstraining für Pkw- oder 
Motorradfahrer dauert üblicherweise 
einen Tag. Es ist weder eine Schule für 
Schnellfahrer noch ein simpler Schleu-
derkurs. Die Teilnehmer erlernen die 
Fähigkeit, mögliche Gefahrensituationen 
so rechtzeitig zu erfassen, dass sie gar 
nicht erst zur konkreten Gefahr werden 
können. Sie lernen z. B. auch wie man auf 
nasser Fahrbahn und in Kurven bremst, 
wie eine Not-Blockierbremsung abläuft, 
wie man einen plötzlichen Hindernis 
ausweicht, welche Auswirkungen ABS 
hat und vieles mehr. Des weiteren geht es 
darum, wie man sich als Autofahrer am 
besten vor einem drohenden Unfall rettet 
oder wie Zweiradfahrer eine kritische Si-
tuation am sichersten meistern.
Weitere Infos in Ihrer Fahrschule oder
bei der Verkehrswacht Halle e.V.

Was tun nach einem Unfall
Ein Beitrag vom BVSK

Nach einem Verkehrsunfall – ganz gleich ob verschuldet oder unverschuldet – 
überwiegt häufig erst die Schocksituation und man weiß nicht mehr, wie man 
sich am besten verhalten soll, um rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile zu 
vermeiden. Nachfolgend geben wir Ihnen einige Hinweise für den Fall eines Fal-
les, der im Übrigen in Deutschland etwa 9 Mio. jährlich eintritt.

Die Verkehrswacht Halle rät:

Auf Nummer sicher gehen … 
Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig zu erkennen und durch vorausschau-
ende Fahrweise zu vermeiden und ggf. bewältigen zu können, ist die Zielstellung 
vom Fahrsicherheitstraining.

Denken Sie 
daran!

Jeder ist zur Hilfe 
verpflichtet, das regelt 
der § 323 Abs. c des 
Strafgesetzbuches.

Wer das nicht tut, macht 
sich strafbar. Dieser 
Tatbestand wird von 

Juristen als „unterlassene 
Hilfeleistung“ 

bezeichnet.
Dem Betroffenen droht 
eine Freiheitsstrafe von 
bis zu einem Jahr oder 

eine Geldstrafe.

Wertvoller Schutz
im Streitfall!

Die Verkehrswacht
Halle e.V. rät zur
Verkehrsrechts-

schutzversicherung.

Berliner Straße 220 · 06116 Halle/Saale
Telefon (03 45) 5 60 10 10
Telefax (03 45) 5 60 10 14

24-Stunden-Service 01 72 / 7 88 38 32     www.europcar.de

stets ein unangenehmes Ereignis. Aber Sie 
haben es in der Hand, dafür zu sorgen, 
dass Ihnen aus dem Schadensereignis nicht 
auch noch wirtschaftlicher Schaden ent-
steht.
Haben Sie den Unfall selbst verschuldet 
und haben Sie eine Kaskoversicherung ab-
geschlossen, sollten Sie den Schaden un-
verzüglich Ihrer Versicherung melden. Die 
weitere Abwicklung richtet sich dann nach 
dem Versicherungsvertragsbestimmungen.
Bei einem unverschuldeten Unfall jedoch 
ergeben sich Ihre Rechte aus dem Gesetz. 
Nutzen Sie im eigenen Interesse Ihr Recht.

Freiimfelde 10 – 06112 Halle/S.
� 03 45/57 19 10 – Fax 03 45/5 71 91 46

Abschleppdienst Pkw, Lkw und Bus
Unfallservice • Mietwagen • Pannenhilfe Tag & Nacht

Umweltservice • Ölspurbeseitigung

Verkehrssicherheit aktiv mitgestalten!
Werden auch Sie Mitglied der

Verkehrswacht Halle e.V.
Infos unter: Telefon 0345 / 6 91 41 78 (Di. u. Do. von 15.30 bis 17.30)

oder im Internet unter: www.verkehrswacht-halle.com
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Grund der Entscheidung war eine 
Kollision zwischen einem Motorrad 
und einem Personenwagen in einer 
S-Kurve.
Der beklagte Motorradfahrer hat-
te überholt und beim Wiederein-
scheren den entgegenkommenden 
Wagen des klagenden Pkw-Fahrers  
gestreift.
Nun ging es in erster Linie um die Fra-
ge, ob der Beklagte den Unfall allein 
schuldig verursacht hatte. 
Das Gericht hielt ihm einen schweren 
Fehler beim Überholen vor: Ange-
sichts der gefahrenen Geschwindig-
keit von jeweils rund 65 km/h hätte 
der Zweiradfahrer eine Wegstrecke 
von  rund 200 bis 240 Meter über-

blicken müssen, um den Überholvor-
gang sicher beenden zu können.
Tatsächlich konnte er wegen der 
Kurve aber maximal 100 Meter über-
schauen.
Dem Pkw-Fahrer lasteten die Rich-
ter allerdings an, dass er in der Kur-
ve nicht weit genug rechts gefahren 
war. Ein striktes Rechtsfahren sei auf 
einem unübersichtlichen Teilstück - 
wie beispielsweise auch vor Kurven 
- zwingend notwendig, argumentier-
ten die Richter.

Angesichts der Konstellation be-
kam der Motorradfahrer zwei Drit-
tel, der Pkw-Fahrer ein Drittel des 
Schadens auferlegt.

Wer auf einer Straße mit Gegenverkehr zum Überholen ansetzt, muss die gesamte 
notwendige Strecke übersehen können.
Dabei ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit eines möglicherweise entgegen- kom-
menden Fahrzeugs einzubeziehen, stellte das Oberlandesgericht Hamm in seinem 
Urteil fest (Az.: 13 U 111/99).

Beim Überholen muss 
    gesamte Strecke 
übersehbar sein

Die Verkehrswacht Halle informiert:

“Gegenverkehr nicht beachtet, zwei Tote und zwei Schwerver-
letzte“ oder „Tod eines Bikers - Geschwindigkeit des Gegenver-
kehrs unterschätzt“. Solche oder ähnliche Schlagzeilen können 
x-beliebig fortgesetzt werden, wenn es um Fehlverhalten beim 
Überholen geht.

Fehler beim Überholen führen häufig zu schweren Verkehrs-
unfällen mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Hier sind die 
Aufprallenergien im Begegnungsverkehr so erheblich, so dass 
sich unter den beteiligten Verkehrsteilnehmern Schwerverletz-
te oder gar Tote zu beklagen sind.
Viele Faktoren, welche diesen komplexen Vorgang bestimmen, 
müssen vom Überholer und vom Überholten berücksichtigt 
werden.

FÜR EINEN SICHEREN ÜBERHOLVORGANG SOLLTE 
FOLGENDES BEACHTET WERDEN

Wenn man zweifelt, sollte man niemals überholen! - So bei 
schlechter Sicht, Regen, Nebel oder Schneefall, schlechter Fahr-
bahn durch Glatteis, Schnee oder Aquaplaninggefahr, vor un-
übersichtlichen Stellen, Kurven oder Kuppen, bei unklarer Ver-
kehrslage, wenn nicht bekannt ist, wie sich der Vorausfahrende 
oder der Nachfolgende verhalten wird.
Niemals überholen! - Wenn es durch Verkehrszeichen verboten 
ist (Überholverbot) und wenn beim Überholen eine  durchge-
zogene  Linie oder eine Sperrfläche überquert oder berührt 
werden muss. Des Weiteren ist das Überholen verboten, wenn 
ein vorausfahrender  Linien-  und Schulbus mit eingeschalte-
tem Warnblinklicht eine Haltestelle anfährt.  
Reicht die Überholstrecke aus? - Bei geringstem Zweifel soll-
te generell aufs Überholen verzichtet werden. Nur Überholen, 
wenn absolut sicher ist, dass der Vorgang gefahrlos abgeschlos-
sen werden kann.
Geschwindigkeit! - Die Geschwindigkeit des Überholers muss 
wesentlich höher sein wie die des zu Überholenden, dabei darf 
die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wer-
den. Der zu Überholende darf seine Geschwindigkeit während 
des Überholens nicht erhöhen.
Nachfolgeverkehr! - Nachfolgenden Verkehr nicht vergessen, 
denn er könnte gerade zum überholen ansetzen, Blick nach 
hinten - Schulterblick.
Schneiden verboten! - Bei Wiedereinordnung den Überholen-
den nicht schneiden oder behindern. 
Blinken! - Das Aus- und Einscheren ist rechtzeitig und deutlich 
mit dem Blinker anzukündigen.
Überholer im Gegenverkehr! - Tempo reduzieren und im Not-
fall abbremsen, möglichst weit nach rechts ausweichen.

Punktekonto
und Verjährungsfristen

Die Verkehrswacht Halle informiert:

Mit der Zeit verfallen die Punkte auf 
dem Punktekonto in Flensburg auto-
matisch. 
Die Tilgungsfristen stehen in Abhän-
gigkeit zur Schwere des zugrunde lie-
genden Verstoßes.

9 Schwere Ordnungswidrigkeiten 
werden mit 1 Punkt geahndet und 
verfallen nach 2,5 Jahren.

9  Besonders schwere Ordnungswid-
rigkeiten werden mit 2 Punkten ge-
ahndet und verfallen nach 5 Jahren.

9 Straftaten im Verkehr werden mit 
3 Punkten geahndet und verfallen 
nach 10 Jahren. 

Die Verjährung beziehungsweise der 
Verfall der Punkte ist unabhängig von 
neuen Eintragungen. 

Die Punkte werden auch dann ge-
tilgt, wenn neue Verstöße hinzuge-
kommen sind.
Dies hat für Verkehrssünder den gro-
ßen Vorteil, dass man im Vorfeld ge-
nau weiß, wann die Punkte für den 
eingetragenen Verstoß wieder gestri-
chen werden.

Achtung!
Wenn Sie auf Ihrem Punktekonto 
acht oder mehr Punkte angesam-
melt haben, wird Ihnen der Führer-
schein entzogen.

Fehler beim Überholen
können tödlich enden

Die Verkehrswacht Halle informiert:
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Der Tempoverstoß ist in Deutschland das am häufigsten praktizierte Vergehen  
im Straßenverkehr.
Jährlich werden über zwanzig Millionen Verkehrsteilnehmer aud deutschen Stra-
ßen wegen überhöhter Geschwindigkeit geblitzt.
Zu schnelles Fahren ist somit die Nummer eins unter den in Flensburg gespeicher-
ten Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Mit Bleifuß auf der Überholspur - 
das wird teuer

Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

Verkehrswachtinfos zum Bußgeldkatalog 2020

Fast ein Drittel der Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutsch-
land (32 Prozent) lassen sich beim Überholen durch Raser und  
Drängler auf der Autobahn verunsichern. Dies ergab eine reprä-
sentative Befragung von knapp 2.000 Personen, die im Auftrag  
des DVR vom Marktforschungsinstitut Ipsos im April 2018 durchge-
führt wurde.

Raser und Drängler 
verunsichern beim Überholen

Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

DVR Umfrange zum Verhalten auf der Autobahn 

*   Raser und Drängler verunsichern fast ein Drittel der Autofahrerinnen und Auto   
  fahrer beim Überholen auf der Autobahn. Der DVR empfiehlt: angepasste  
     Geschwindigkeit wählen und die Richtgeschwindigkeit einhalten.

AGGRESSIVITÄT, ANGST, VERUNSICHERUNG

19 Prozent der Befragten reagieren aggressiv auf Raser und Dräng-
ler. Sie gaben an, dass sie sich von deutlich schneller Fahrenden 
nicht beeindrucken lassen. Im Gegenteil: Sie entscheiden sich da-
für, bewusst auf der Überholspur zu fahren, selbst wenn der rechte 
Fahrstreifen wieder frei ist. Teilweise tippen sie sogar leicht aufs 
Bremspedal, um so für einen aus- reichenden Sicherheitsabstand 
zu sorgen. 15 Prozent antworteten, dass sie von Fahrern und Fahre-
rinnen, die schneller als 130 km/h fahren, Angst haben. Sie fühlen 
sich bedrängt, schauen deshalb immer wieder in den Rückspiegel 
und versuchen, schnellstmöglich auf die rechte Spur zu kommen. 
Weitere 12 Prozent vermeiden es, auf der Autobahn zu überholen. 
Sie setzen nur dann zum Überholen an, wenn kein Auto hinter ih-
nen zu sehen ist oder wenn nur Autos zu überholen sind. 
10 Prozent erhöhen die eigene Geschwindigkeit, wenn sie beim 
Überholen von hinten bedrängt werden. Dabei fühlen sie sich je-
doch unwohl. Einige (sechs Prozent) - insbesondere Ältere - ver-
meiden aus Angst vor dieser Stresssituation Autobahnfahrten 
nach Möglichkeit ganz.

RICHTGESCHWINDIGKEIT VON 130 km/h 
AUF AUTOBAHNEN

In Deutschland gilt auf Autobahnen ohne Tempolimit die Richt-
geschwindigkeit 130 km/h. Immer wieder nutzen Einzelne das, 
um deutlich schneller zu fahren. „Dieses Verhalten ist äußerst be-
denklich. Schließlich gilt laut StVO der Grundsatz, gegenseitig 
Rücksicht aufeinander zu nehmen“, sagt DVR- Hauptgeschäftsfüh-
rer Christian Keller. Zu schnelles Fahren und mangelnder Sicher-
heitsabstand seien nach wie vor Hauptunfallursachen. Der DVR 
empfehle daher allen Autofahrerinnen und Autofahrern, auf der 
Autobahn eine angepasste Geschwindigkeit zu wählen und die  
Richtgeschwindigkeit von 130 km/h einzuhalten. 

Text und Foto: DVR

Egal, ob im nStadtverkehr, auf den 
Landstraßen und Autobahnen - für 
Autofahrer, die sich nicht an Vor-
schriften halten, hat der Gesetzgeber  
einen ausführlichen Bußgeldkatalog 
Pkw zur Verfügung.
Je nach Schwere des Vergehens  
drohen dem Fahrer ein Bußgeld bis 
zu 680 Euro, zwei Punkte in der 

Verkehrssünderdatei, drei Monate  
Fahrverbot oder sogar Führer-
scheinentzug.

Der Bußgeldkatalog Pkw unterschei-
det dabei zwischen Geschwindig-
keitsüberschreitungen innerhalb und 
außerhalb geschlossener Ortschaf-
ten.

Bußgelder 2020 (Auszug)

*   nur bei erneuter Geschwindigkeitsüberschreibung von mindestens 26 km/h innerhalb eines  
      Jahres

*   nur bei erneuter Geschwindigkeitsüberschreibung von mindestens 26 km/h innerhalb eines  
     Jahres
***   nur bei erneuter Geschwindigkeitsüberschreibung von mindestens 26 km/h innerhalb eines  
        Jahres

DELIKT PUNKTE BUSSGELD FAHRVERBOT

21 - 25 km/h 1 Punkt 80 Euro kein Fahrverbot

26 - 30 km/h 1 Punkt 100 Euro *Fahrverbot

31 - 40 km/h 2 Punkte 160 Euro 1 Monat Fahrverbot

41 - 50 km/h 2 Punkte 200 Euro 1 Monat Fahrverbot

51 - 60 km/h 2 Punkte 280 Euro 2 Monate Fahrverbot

61 - 70 km/h 2 Punkte 480 Euro 3 Monate Fahrverbot

über 70 km/h 2 Punkte 680 Euro 3 Monate Fahrverbot

Pkw innerorts zu schnell

Pkw außerorts zu schnell

DELIKT PUNKTE BUSSGELD FAHRVERBOT

21 - 25 km/h 1 Punkt 70 Euro kein Fahrverbot

26 - 30 km/h 1 Punkt 80 Euro ** Fahrverbot

31 - 40 km/h 1 Punkt 120 Euro *** Fahrverbot

41 - 50 km/h 2 Punkte 160 Euro 1 Monat Fahrverbot

51 - 60 km/h 2 Punkte 240 Euro 1 Monat Fahrverbot

61 - 70 km/h 2 Punkte 440 Euro 2 Monate Fahrverbot

über 70 km/h 2 Punkte 600 Euro 3 Monate Fahrverbot
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Laut § 2 der Fahrerlaubnisverord-
nung haben Fahrzeuglenker auch  
ohne spezifische Erkrankungen eine 
hohe Eigenverantwortung in Bezug 
auf ihren aktuellen Gesundheitszu-
stand: 
Wer sich aufgrund gesundheitlicher 
Beeinträchtigungen nicht in der 
Lage fühlt, ein Fahrzeug zu führen, 
muss es stehen lassen. Das gilt ins-
besondere, wenn die Krankheit mit 
Medikamenten behandelt wird.

Grundsätzlich sollte der Fahrzeugfüh-
rer bei einer Krankheit immer den Rat 
des behandelnden Arztes befolgen 
und sich erst dann wieder hinter das 
Steuer setzen, wenn der Mediziner 
kein Bedenken mehr hat. Handelt ein 
Patient gegen des Rates des Medizi-
ners und verursacht einen Unfall, han-
delt es sich um einen grob fährlässig 
herbeigeführten Schaden.
Die Versicherung kann dann im Zwei-
felsfall die Schadensregulierung ver-
weigern. Die Anlagen 4 und 5 der 
Fahrerlaubnisverordnung sowie die 
„Begutachtungsleitlinien zur Kraft-
fahreignung“ - herausgegeben von 
der Bundesanstalt für Straßenwesen 
- sind die Grundlagen für Ärzte zur Be-
urteilung der Fahreignung.

Ein nicht zu unterschätzendes Risiko 
ist das Fahren unter Einfluss von Me-
dikamenten. Fachleute gehen davon 
aus, dass sich von denen in Deutsch-
land etwa im Handel befindlichen  
Arzneimittel rund 2.800 dieser Prä-
parate (fünf Prozent) negativ auf die 
Fahrtüchtigkeit auswirken können.
Einen besonders riskanten Einfluss  
haben Schlafmittel, Beruhigungs-
mittel und Schmerzmittel. Aber auch 
andere Medikamente, z.B. gegen 
Allergien, Bluthochdruck, Herzmit-

tel (Koronarmittel) oder Magen- 
Darm-Erkrankungen, sowie Erkäl-
tungsmittel oder Psychopharmaka 
können Wirkstoffe enthalten, die  
die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflus-
sen.
Viele dieser Wirkstoffe machen müde. 
Es kommt zu einer psychophysio-
logischen Verlangsamung. Umwelt-
reize werden dann nicht mehr recht-
zeitig wahrgenommen und erkannt  
und/oder eine adäquate Reaktion er-
folgt verzögert oder später.

Weitere für die Teilnahme am Stra-
ßenverkehr bedeutsame Auswirkun-
gen können z.B. Schwindel, Übel-
keit, Sehstörungen, Unruhe, starkes  
Schwitzen, Konzentrationsschwäche 
oder starke Blutdruckschwankungen 
sein.
Es ist zusätzlich zu bedenken, dass 
grundsätzlich jedes Medikament 
zu allergischen Reaktionen führen  
kann. 
Nicht nur verschreibungspflichtige 
Medikamente, sondern auch freiver-
käufliche Arzneimittel können zum 
Risikofaktor beim Fahren werden. 
Das gilt besonders für Schmerz- und 
Erkältungsmittel. Sogenannte Kom-
binationspräparate, welche auch sti-
mulierende Substanzen (z.B. Koffein) 
enthalten, führen kurzfristig zu einer 
subjektiv empfundenen Verbesse-
rung der Symptome. Man fühlt sich 
fahrtüchtig.
Allerdings kann dies auch bedeuten, 
dass man euphorisiert kurzfristig 
Gefahren im Straßenverkehr unter-
schätzt.
Lässt die Wirkung des Medikamen-
tes hingegen nach, kommt es häufig  
zu einer Ermüdung.  Dies kann dann 
die Reaktionsfähigkeit deutlich ver-
langsamen.

Viele Menschen sind überzeugt, auch unter Medikamenten sicher Autofahren zu 
können. Doch oft ist das Gegenteil der Fall. Denn die meisten Autofahrer mer-
ken gar nicht wie stark sie beeinträchtigt sind. Je sicherer man sich fühlt, desto 
schlechter reagiert man im Straßenverkehr.

Medikamente können generell die 
Fahrtüchtigkeit beeinflussen

Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

Was muss ich als Fahrzeugführer bei einer Diabetes 
beachten?
Bei einer Diabetes-Erkrankung können unter anderem starke Blut-
zuckerschwankungen gravierende Auswirkungen haben. Die Un-
terzuckerung (Hypoglykämie) führt zunächst oft zu Schwitzen und 
in der Folge bis zu Sehstörungen oder gar zum Koma. Lange Zeit 
standen deshalb Berufskraftfahrer bei einer Diabetes-Diagnose 
vor dem Beruflichen Aus. Heute ist Diabetes, bei konsequenter ärzt-
licher Behandlung, grundsätzlich gut in den Griff zu bekommen, 
sofern die Patienten auf die richtigen Blutzuckerwerte eingestellt 
sind. 

Neben der ärztlichen Überwachung mit regelmäßigen Kontroll-
untersuchungen sind Schulungen der Patienten notwendig, da 
nur so ein ausreichend sicherer Umgang mit der Erkrankung 
und der Medikation möglich ist. Bei guter Einstellung der Blut-
zuckerwerte und ausreichender Wahrnehmung insbesondere 
von Unterzuckerung kann ein Kraftfahrzeug gefahrlos geführt 
werden. Regelmäßige Begutachtungen ermöglichen so auch 
Berufskraftfahrern den erhalt der Arbeitsfähigkeit.

Fahren mit akutem Herzleiden?
Prinzipiell spricht nichts dagegen, dass Patienten mit Herz-
rhythmusstörungen oder zu hohem oder niedrigem Blut-
druck ein Kraftfahrzeug führen. Allerdings ist hier die Ein-
schätzung des behandelnden Arztes maßgebend. Gleiches gilt  
nach einer Herzoperation (z. B. Bypass) oder einem Herzin-
farkt. Abhängig von der Schwere der Krankheit kann unter 
Umständen schon bald nach Krankenhausentlassung wieder 
selbstständig ein Kraftfahrzeug geführt werden. Manchmal ist  
es ratsam, eine weitere Stabilisierung abzuwarten. 
Es gilt auch hier: Führt man zu früh ein Kraftfahrzeug und 
verursacht man einen Unfall, kann die Versicherung bei er-
wiesenermaßen beeinträchtigter Fahrtüchtigkeit Zahlungen 
verweigern.

Gehirnerschütterung - fahren erlaubt?
Wenn man nach einer Gehirnerschütterung wieder aktiv am 
Verkehr teilnehmen darf, hängt von der Schwere des Schä-
del-Hirn-Traumas ab. 
Typische Symptome wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Gleich-
gewichtsstörungen beeinträchtigen die Fähigkeit, ein  Kraft-
fahrzeug zu führen. Auch hier entscheidet der Arzt, wann der 
Patient wieder ans Steuer darf.

Textquelle: Textauszug aus www.runtervomgas.de

Mit Erkrankung im 
Straßenverkehr!

Die Verkehrswacht Halle e.V. 

informiert:

Foto: P.Prennig
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Mehr als die Hälfte aller getöteten Fußgänger im Straßenverkehr ist 65 Jahre 
oder älter.
Gerade das Queren der Fahrbahn erweist sich immer wieder als Problem. Ältere 
werden als ungeschützte Verkehrsteilnehmer schnell übersehen, ihr Tempo passt 
nicht immer in hektische Abläufe. Gleichzeitig nimmt im Alter die Verletzbarkeit 
zu, Unfälle haben schlimmere Folgen.

DVR und BMVI starten Seniorenkampagne
Sicher mobil im Alter

Die Verkehrswacht Halle informiert:

Mit seiner neuen Kampagne möchte 
der Deutsche Verkehrssicherheitsrat 
(DVR) gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) jüngere Alters-
gruppen sensibilisieren, besonders 
Rücksicht auf Ältere zu nehmen und 
sie stärker zu beachten. 
In zehn deutschen Städten werben  
ab 1. Dezember 2019 Busse mit ein-
prägsamen Motiven und Botschaf-
ten für ein rücksichtsvolles Verhalten  
gegenüber älteren Menschen im  
Straßenverkehr.

Kampagne in zehn Städten 
sichtbar
„Ich fühl mich jung. Ich brauch nur 
länger“ und „Ich geh mit der Zeit.  
Aber langsamer als du“ lautet die 

humorvolle Botschaft, die seit 1. De-
zember 2019 auf Bussen in Leipzig, 
Dresden, Berlin, Dortmund, Frank-
furt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, 
München und Stuttgart zu sehen ist. 
Die konkreten Handlungsaufforde-
rungen rufen dazu auf, älteren Men-
schen eine sichere Verkehrsteilnahme 
zu ermöglichen.

Steigende Anzahl verunglückter 
älterer Menschen
2018 verunglückten rund 53.000 
Menschen im Straßenverkehr, die 
mindestens 65 Jahre alt waren. Das 
sind 7,4 Prozent mehr als 2017. Und 
1.045 Menschen dieser Altersgrup-
pe kamen bei Verkehrsunfällen ums 
Leben. Das sind rund ein Drittel aller 
Verkehrstoten im Jahr 2018. 258 bzw. 

24,7 Prozent der getöteten Seniorinnen und Senioren starben 
als Fußgänger. „Diese Zahlen verdeutlichen die Relevanz des 
Themas“, sagt Christian Kellner, Hauptgeschäftsführer des 
DVR. Hinzu kommt, dass die Zahl derer über 65-jährigen auf-
grund des demographischen Wandels weiter steigt. „Uns ist es 
wichtig, das Menschen bis ins hohe Alter mobil sein können, 
erklärte Kellner das Engagement. „Darum setzen wir mit der 
Verkehrsmittelaußenwerbung auf Bussen die Seniorenkampa-
gne von 2018 fort.“

Text und Abbildung vom Kampagnemotiv:
Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR)

.. typgerechte Brillenfassungsberatung .. Reparaturleistungen
.. individuelle Kontaktlinsenanpassung

.. Führerscheinsehtest .. im Notfall Hausbesuche 

Elsa-Brändström-Straße 66 - 06110 Halle (Saale)
Telefon: 0345 / 4 78 64 88 - Fax: 0345 / 9 76 09 08

E-Mail: optik.augenlicht@euronet-server.com
Internet: www.augenlicht-hal.de

Sonnenbrillen müssen als wichtigste Eigenschaft die Augen vor ultravioletter Strah-
lung (UV - Strahlung) schützen. UV-Strahlen sind für das menschliche Auge nicht 
sichtbar und sehr gefährlich. Das energiereiche ultraviolette Licht kann in hoher 
Konzentration zu großen Schäden des Gewebes an Binde - und Hornhaut führen. 
Im schlimmsten Fall kann es ohne geeigneten Schutz zu „Grauem Star“, eine Trü-
bung der Augenlinse und auch Verletzungen auf der Haut verursachen (Hautkrebs).
Durch intensive UV-Strahlung altert die Haut an empfindlichen Stellen schneller.

Unsere Augen sind zu jeder Jahreszeit 
der UV -Strahlung ausgesetzt, auch bei 
starker Bewölkung sind ca. 40% UV - 
Strahlung vorhanden. Durch Reflexion 
an Strukturflächen, z.B. Sand, Schnee, 
Wasser, Glasoberflächen gelangt das 
Licht unbemerkt in unsere Augen. Im 
Frühling und Herbst sind unsere Augen 
durch tief stehende Sonne am Morgen 
und Vorabend, sowie Nebel, schweben-
de Wassermoleküle, einem höheren Ri-
siko der Strahlenbelastung ausgesetzt. 
Die Belastung bei Schnee beträgt ca. 
80% - 95 %, bei Wasser ca. 20% und 
in Gebirgslagen ca. 10% pro 1000 Hö-
henmeter. Bei starker UV - Strahlung 
reicht meist die natürliche Reaktion der 
Pupille nicht aus. Durch Sonnenbrillen 
mit genauen Kennzeichen in Katego-
rien eingeteilt CE, CE1, CE2, CE3 kann 
ein sehr guter Schutz erreicht werden. 
Hiermit wird eine Aussage gegeben, 
in welcher Stärke die Glastönung und 

desto höher der Blendschutz für die 
Augen ist. *Filterfarben in braun, grau, 
grün, graugrün sind am verträglichsten 
und bieten unverfälschte Farbwahr-
nehmung. Das Material der Brillen-
fassung, in welche die Sonnenschutz-
gläser eingebaut sind ist sehr wichtig. 
Ein Brillengestell aus Acetat, Edelstahl, 
Titan oder Palladium ist praktisch. Eine 
Metall - Sonnenbrille sollte nicht zu 
weit nach unten auslaufen. Bei hohen 
Temperaturen in der Sonne kann eine 
schmerzhafte Verbrennung im Bereich 
der Wangenhaut auftreten. Acetat-, 
Titan- und Palladiumbrillengestelle sind 
langlebig und sehr belastbar.
 
Viel Freude in allen Tages - und Jahres-
zeiten wünscht Ihnen 
 

Ihre  Heike von der Gönne 
(Augenoptikermeisterin) 

Tönungsstufen für Sonnenbrillen 
*Lichtabsorption/Verdunkelung der Gläser
0 Kategorie 0% - 20% *Leichter Lichtschutz 
  (bewölkter Himmel, abends) 
1. Kategorie 20% - 57% *Heller bis Mittler Lichtschutz
  (bedeckter Himmel, wechselhaftes Wetter)  
2. Kategorie 57% - 82% *dunkler Lichtschutz
  (Deutschland)
3. Kategorie 82% - 92% *sehr dunkler Lichtschutz
  (südliche Länder, Wasseroberfläche)
4. Kategorie 92% - 97% *extrem dunkler Lichtschutz 
  (Strand, Berge, Hochgebirge, Gletscher, Schnee) 

Sonnenschutzgläser, 
   worauf sollte man achten!

Anzeige
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Dooring-Unfälle: Mehr als 
jeder dritte Fahrrad Fahrende 
fürchtet sich davor 

Wer beim Aussteigen aus dem Auto den Blick in den Spiegel und 
über die Schulter vergisst und dennoch die Autotür öffnet, gefähr-
det damit von hinten heranfahrende Rad Fahrende. Kollidieren sie 
mit der Fahrzeugtür, sind oft Stürze mit Kopf- oder Beinverletzun-
gen die Folge. Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Rahmen der 
Kampagne „Kopf drehen, Rad Fahrende sehen!“ haben rund 45 % 
der befragten Rad Fahrenden schon mindestens einmal beinahe 
einen solchen Dooring-Unfall erlebt.

Fast jeder zweite Rad Fahrende ist beinahe 
mit einer Fahrzeugtür kollidiert
Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrats  mit Unterstützung des Bundesministeriums für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur und der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung im Rahmen der Kampagne liefert neue 
Ergebnisse zur Gefahr von Dooring-Unfällen: Insgesamt 45 % 
der Rad Fahrenden waren mindestens schon einmal beinahe, 
6 % sogar schon einmal, in eine Kollision mit einer geöffneten 
Fahrzeugtür verwickelt. Rad Fahrende in  Wohnorten mit über 
100.000 Einwohnern haben überdurchschnittlich häufig einen 
solchen Unfall beinahe schon einmal erlebt.

Jeder Dritte ist mit Angst vor einem Dooring-Unfall
auf dem Rad unterwegs
Mehr als ein Drittel der regelmäßig Rad Fahrenden (38 %) hat 
(fast) immer oder häufig generell Angst mit einer sich    plötzlich 
öffnenden Fahrzeugtür zu kollidieren und zu stürzen. Frauen 
geben diese Angst tendenziell etwas häufiger an als Männer. 
Ganze 65 %  der befragten Rad Fahrenden sind der Ansicht, dass 
Fahrzeuginsassen vor dem Aussteigen selten oder nie das Um-
feld mit einem Spiegel - oder Schulterblick überprüfen.

Neue Kampagne klärt Fahrzeuginsassen auf
und liefert Tipps
Ziel der im August 2019 gestarteten Kampagne ist es vor al-
lem Fahrzeuginsassen und Rad Fahrende für die Gefahr von 
Dooring-Unfällen zu sensibilisieren. „Schwere Verkehrsunfälle 
passieren selbst bei 0 km/h. Pkw Fahrende und Insassen  soll-
ten sich daher ihrer Sorgfaltpflicht beim Ein- und vor allem Aus-
steigen bewusst sein und vor dem Öffnen der Tür  am besten 
den holländischen Griff anwenden“,  so DVR-Präsident Prof. Dr. 
Walter Eichendorf. Beim „holländischen Griff“ öffnet man die 
Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, son-
dern mit der anderen Hand. Dabei dreht sich automatisch der 
Oberkörper und erleichtert so den Schulterblick. Die Tür sollte 
erst vollständig geöffnet werden, wenn keine Rad Fahrenden 
zu sehen sind. Rad Fahrende sollten zum Schutz vor Dooring-
Unfällen dennoch aufmerksam an längs parkenden Fahrzeugen 
vorbeifahren. Dabei sollten sie auf erste Signale achten, die das 
Aussteigen von Insassen  aus dem Fahrzeug erkennen lassen 
und im Zweifelsfall langsamer fahren oder sogar anhalten.

Text und Abbildung: DVR

Liebe Leser, die Redaktion möchte Sie heute zum Thema Sturzerkennungs- und Not-
ruf-System für Radfahrer  informieren, denn bisher kannte man den eCall nur vom 
Auto. Dazu sprach ich mit  Herrn Axel Schurath, Generalvertreter der AXA Versiche-
rung in Halle.

Herr Schurath, AXA hat mit dem auf 
Lampen für Fahrräder spezialisier-
ten Hersteller Litecco seine Begleit-
App „Way Guard“ weiterentwickelt. 
Wie funktioniert dieses Notruf-Sy-
stem für Fahrradfahrer? 
Das in 2016 von AXA gemeinsam mit 
der Polizei in NRW entwickelte und ist 
inzwischen in Deutschland die führen-
de Begleit-App. Sie wurde weiterent-
wickelt und ist das Resultat der neuen 
Zusammenarbeit mit Litecco, also der 
erste eCall mit professioneller Leitstel-
le für Radfahrer in Deutschland.

Und wie funktioniert das System? 
In der neuen Rückleuchte ist ein 
Crash-Sensor integriert, der einen 
Sturz erkennt und via Bluetooth ein 
Signal an die verbundene WayGuard-
App auf dem Smartphone sendet 
und so den Notrufprozess startet. 
Dieses System wurde von DEKRA in 
verschiedenen Crash-Szenarien er-
folgreich geprüft.

Herr Schurath, wenn man nach 
dem Sturz keinen Hilferuf benö-
tigt, kann man diesen automati-
schen Notruf abbrechen?
Man kann den 60-sekündigen Count-
down auf dem Smartphone ab-
brechen, erst dann startet die App 
einen automatischen Notruf an die 
WayGuard-Leitstelle. Diese versucht 
dann, den Gestürzten telefonisch zu 
erreichen, um zu klären, ob und wel-
che Hilfe benötigt wird. Falls der Ge-
stürzte nicht mehr in der Lage ist, die 
Anrufversuche zu beantworten, geht 
die Leitstelle davon aus , dass etwas 
Ernstes passiert ist und alarmiert die 

Fahrrad-Rückleuchte erkennt 
 Sturz und startet GPS-Notruf 

LightGuard Connect

Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

Neue Umfrageergebnisse der Kampagne „Kopf drehen, 

Rad Fahrende sehen!“ 

Anzeige

nächstgelegenen Einsatzkräfte und 
übermittelt den GPS-Standort, damit 
die notwendige Hilfe geleistet wer-
den kann.
Herr Schurath, wo erhält man ei-
nen solchen „Lebensretter“?
Die Rückleuchte, dessen integrierter 
Sensor jede relevante Tempoverzö-
gerung erkennt und das Rücklicht 
5-fach heller aufleuchten lässt, ist bis 
zu 2 km besser sichtbar und wird im 
Straßenverkehr besser wahrgenom-
men. Sie ist im deutschen Fahrrad-
Fachhandel erhältlich.
Im aktuellen Preisausschreiben meiner 
Generalvertretung gibt es diese Rück-
leuchte derzeit zu gewinnen. 
Es sind zwei Fragen zu beantworten:
1. Was ist LightGuard Connect?
* Ein neuer Handystandort.
* Der erste eCall für Radfahrer in 
Deutschland.
2. Was bekomme ich für 1 Jahr gra-
tis dazu?
* Ein Abzeichen „Geschützter Rad-
fahrer“.
* Eine Unfallversicherung von AXA.
Die Antworten auf die Fragen 
senden Sie bitte an die untenste-
henden Kontaktdaten. Teilnahme-
bedingungen unter: www.axel-
schurath.de

Geiststraße 49 
06108 Halle (Saale)
Tel.: +49 (0) 345. 522 06 06
Fax: +49 (0) 345. 522 22 17
axel.schurath@axa.de
www.axelschurath.de

KOPF DREHEN,
   RAD FAHRENDE SEHEN!
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E-Scooter - Mobilität der Zukunft?

Elektro-Tretroller dürfen seit dem 
15. Juni 2019 offiziell gefahren 
werden.
Im Zusammenhang mit dem Wandel 
des Individualverkehrs soll u.a. der E-
Scooter sorgen. Um was es sich dabei 
handelt, wer den E-Scooter fahren 
darf und was dabei zu beachten ist, 
dass wollen wir beantworten.

Wodurch zeichnen sich E-Scooter 
aus? 
E-Scooter sind Elektrokleinstfahrzeu-
ge mit Lenk- oder Haltestange, also 
elektrisch angetriebene Tretroller, mit 
denen sich Fahrer ohne Anwendung 
von Muskelkraft von A nach B bewe-
gen können. 
Der Einsatz der kleinen, leichten und 
wendigen Modelle bietet sich meist 
im städtischen Bereich an. Die zusam-
menklappbaren Roller können ein-
fach in Bussen oder Straßenbahnen 
mitgenommen werden.

Benötigen E-Scooter eine 
Betriebserlaubnis?
Laut deutscher Gesetzgebung dürfen 
E-Scooter seit dem 15. Juni 2019 im 
Straßenverkehr genutzt werden. Hier 
sind jedoch einige Regeln zu beach-
ten. Die Elektro-Roller müssen 
unter anderem über eine Allgemeine 
Betriebserlaubnis (ABE) verfügen.

Folgende Voraussetzungen müs-
sen E-Scooter erfüllen, um eine Zu-
lassung zu erhalten:
9Maximal 20 km/h - E-Scooter  
die  bis 25 km/h oder mehr fahren 
können, dürfen nicht zugelassen wer-
den
9Leistung von maximal 500 Watt
9ordnungsgemäße Beleuchtung
9den Vorschriften entsprechende 
Bremsen 
9Vorhandensein  einer  Glocke/
Klingel

Müssen E-Scooter versichert sein?
Für einen E-Scooter muss eine Ver-
sicherung abgeschlossen werden. 
Ohne Versicherungsschutz darf das 
Kfz nicht auf öffentlichen Straßen ge-
nutzt werden. 
Hier reguliert die vorgeschriebene 
Haftpflichtversicherung Schäden, 
welche der Fahrer anderen Verkehrs-

teilnehmern zufügt. 
Die Kosten der Versicherung richten 
sich nach dem Alter des zu Versi-
chernden und nach dem jeweiligen 
Versicherungsunternehmen und be-
laufen sich ab etwa 30 Euro pro Jahr.
Um nachzuweisen, dass Sie für Ihren 
E-Scooter eine Versicherung abge-
schlossen haben, muss am Scooter 
eine Versicherungsplakette ange-
bracht werden. Diese Plakette erhal-
ten Sie von der zuständigen Versiche-
rung.

Wichtig!

Wenn auch Sie sich selbst sowie  
Ihren E-Scooter schützen wollen,  
müssen Sie zusätzlich eine Unfall- 
bzw. eine Kaskoversicherung ab-
schließen.

Benötigt man für den E-Scooter ei-
nen Führerschein?
Man darf den E-Scooter ohne Füh-
rer schein fahren. Es wird auch keine 
Prüfbescheinigung fürs Mofa benö-
tigt. Eine Voraussetzung müssen Fah-
rer erfüllen: Sie müssen mindestens 
14 Jahre alt sein.

Wichtig!

Auch wenn man keinen Führerschein 
benötigt oder eine entsprechen-
de Ausbildung absolviert haben  
muss, sollte man vor dem ersten  
Mal mit einem E-Scooter auf der  
Straße fahren, zunächst in einem  
sicheren Bereich etwas üben. 
Testen Sie unter anderem, wie man 
richtig abbiegen kann, wie das  
Fahrgefühl ist und wie man richtig 
bremst.

Um mit E-Scootern im Straßenver-
kehr fahren zu können, müssen 
folgende Regeln beachtet werden:
9   Es gilt das Rechtsfahrgebot.
9 E-Scooter dürfen nicht auf dem 
Gehweg fahren. Stattdessen müssen 
Radwege genutzt werden. Sind diese 
nicht vorhanden, müssen Fahrer auf 
die Straße ausweichen. Die Fahrzeu-
ge dürfen außerdem in speziell aus-
gezeichneten Fahrstraßen genutzt 
werden.
9 Beim Abbiegen, muss mit einem 

Handzeichen darauf hingewiesen werden.
9 Wenn Fahrradampeln vorhanden sind, müssen diese beach-
tet werden. Ansonsten gelten die Regelungen der herkömmli-
chen Ampeln.
9 Mehrere E-Scooter müssen hintereinander fahren. Das Ne-
beneinanderfahren ist verboten.

Wichtig!

Sollte man sich selbst einen E-Roller zulegen, sollte man nicht  
unbedacht zum erstbesten preisgünstigen Modell greifen. 
Achten Sie darauf, dass der E-Scooter über eine ABE verfügt.  
Ohne ABE dürfen Sie ihn nicht im öffentlichen Straßenverkehr 
nutzen. Roller, welche die genannten Voraussetzungen nicht 
erfüllen (siehe Absatz: Folgende Voraussetzungen müssen E-
Scooter erfüllen, um eine Zulassung zu erhalten:) können nach-
gerüstet werden. Das ist oft jedoch teuer. Nach der Aufrüstung 
muss eine Abnahme durch eine Prüfgesellschaft erfolgen 
und eine Einzelbetriebserlaubnis ausgestellt werden.

Die Verkehrswacht Halle e.V. informiert:

Steigende Mobilität sorgt für steigende Luftverschmutzung. Des Weiteren sorgt 
die große Zahl von Kfz dafür, dass die Straßen immer öfter verstopft sind - gera-
de zur Rush Hour sind lange Staus vorprogrammiert. Nicht zuletzt schädigen die 
Abgase der Kfz mit Verbrennungsmotor die Umwelt und die Gesundheit uns Aller.  
Aus diesen und weiteren Gründen soll in Deutschland die so genannte Verkehrswen-
de vollzogen werden, mit dem Ziel unter anderem, dass der Verkehr in Zukunft auf 
nachhaltige Energieträger setzen soll.
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Für Betriebe, Einrichtungen und in der Öffentlichkeit
Wissen wieder auffrischen, zur

Verkehrsteilnehmerschulung gehen!
Anmeldungen unter:

Telefon:                                                                                                            Telefon:
+ 49 (0) 345. 7 70 13 80                                                 + 49 (0) 34441. 99 08 80
Die. 13.00 - 15.00 Uhr                                                         Do. 10.00 - 15.00 Uhr

E-Mail: verkehrswacht.halle@gmail.com - www.verkehrswacht-halle.com

Hiermit möchten wir uns bei den Förderern bedanken, welche es uns im Jahr 
2019 ermöglichten, die Ausbildung der Grundschulkinder von Halle in unserer 
Jugendverkehrsschule durchführen zu können und welche die uns bei unseren 
Projekten im Rahmen der Verkehrserziehung unterstützt haben.

Ein herzliches Dankeschön geht an:
media & druck verlag; pmp INFRA projektmanagement und planungsge-
sellschaft für infrastruktur mbh;  Dr. Löber Ingenieurgesellschaft für Ver-
kehrsbau mbH: Architekturbüro Dr. Mertens;  MZ Mitteldeutsche Zeitung, 
Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH; Busch Sanitätshaus & Ortho-
pädietechnik; Zahnarzt Lutz Berger: Herr Axel Günsch;  HASTRA-Service 
GmbH;  STRABAG AG,   Direktion Niedersachsen/Sachsen-Anhalt | Bereich 
Halle; 
Kausch Abschleppdienst; GP Verkehrswegebau GmbH; PlasmaService 
Europe GmbH; Saalesparkasse; Globus Betriebsstätte Halle-Bruckdorf; 
CINEMAXX Entertainment GmbH & Co. KG (Halle); Wohnungsbaugenos-
senschaft „Eisenbahn“ e.G.; Maya mare GmbH & Co. KG.; Stadtverwaltung 
Halle; Feuerwehr Halle;  Malteser Hilfsdienst.

Ein weiteres Dankeschön geht an alle Förderer, die uns bei der Schule-El-
ternhausaktion „Kinder im Straßenverkehr, Achtung Eltern, aufge-
passt!“ unterstützt haben.

Dank der Sponsoren NOVITAS BKK und der Wi-Med Bergmannstrost Cate-
ring GmbH konnte unsere Aktion „Bester Radfahrer unter den Grund-
schülern von Halle“ durchgeführt werden.

Der Vorstand der
Verkehrswacht Halle e.V.

Die Verkehrswacht Halle e.V.
sagt Dankeschön

Anzeige

VERKEHRSSICHERHEIT
NON-STOP

Alle Verkehrsteilnehmer sind eingeladen zum

29. Verkehrssicherheitstag
am 10. Juli von 9.00 bis 15.00 Uhr

auf dem Obermarkt in Halle

Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Ihnen Infos und Aktionen 
rund um das Thema: Mobilität und Sicherheit für die ganze Familie. Mit 
Vorführungen, Informationen, Gedankenaustausch und Wissensüber-
mittlung.

Ihre Verkehrswacht Halle e.V.

* gült g für Tarifz
one 210

SCHOOL Card 
Schule, Freizeit und Freiheit.

Die ganze Zeit mobil. 
Nur 26,90 Euro* 

im Monat.

Alle Infos: www.havag.com 
Hotline: (0345) 5 81 - 56 66

mit der WG “Eisenbahn“ e.G.!

Wohnungsbaugenossenschaft 
“Eisenbahn“ e.G.

Peißener Straße 1a
06112 Halle (Saale)
Tel.: 0345 564160
info@wgeisenbahn.de
www.wgeisenbahn.de
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12.03 - 15.03.2020
Leipziger Buchmesse
www.leipziger-
buchmesse.de

20.03. - 22.03.2019
GartenIDEEN 2020
www.messe-
gartenideen.de

06.11. - 08.11.2020
SaaleMesse 2019
www.saalemesse.de

20.03. - 22.03.2020
SaaleBau 2020
www.messe-
saalebau.de

Veranstaltungen Leipzig Messe Auszug

Halle Messe Auszug

Auszeichnungen & Belobigungen

Infos rund ums Bauen und Wohnen

Weitere Infos zu Masseterminen & Veran-
staltungen - www.leipziger-messe.de 

(Alle Angaben ohne Gewähr)

20.09.2020 
Leipziger Oldtimer 
und Teilemarkt Mekke 
für Oldtimerfans, 
Schrauber, Sammler 
und Liebhaber

02.10. - 04.10.2020
modell-hobby-spiel
www.modell-hobby-
spiel.de

(Alle Angaben ohne Gewähr)

22.08. - 23.08.2020
modell-hobby-spiel
www.modell-hobby-
spiel.de

Verkehrswacht Halle e.V.
Freiimfelder Straße 43

06112 Halle (Saale)
Telefon: 0345 / 7 70 13 80

E-Mail: verkehrswacht.halle@gmail.com
www.verkehrswacht-halle.com

ab Januar - Dezember 2020 
- Verkehrsteilnehmerschulungen in 
Betrieben, Einrichtungen und in der 
Öffentlichkeit.
- Auszeichnung „Bewährter Kraftfahrer“ 
auf Antragstellung.

ab April - Oktober 2020
- Theoretische u. praktische Fahr-
radausbildung/- prüfung und Fahr-
radturniere für Schüler der 1.-10.  
Klassen aus dem Raum Halle  
nach den Richtlinien der Jugend-
verkehrsschulen der Deutschen 
Verkehrswacht, umgesetzt durch  
die Verkehrswacht Halle e.V. 
- Durchführung von ADAC Fahrrad-
turnieren.
Anmeldungen unter
Telefon: 0345 / 7 70 13 80.

am 08. Juli 2020
- Aktion „Bester Radfahrer unter 
den Grundschülern von Halle“ mit  
Pokalvergabe in der Jugendver-
kehrsschule der Verkehrswacht  
Halle e.V.

am 10. Juli 2020
- 29. Verkehrssicherheitstag der Ver-
kehrswacht Halle e.V. auf dem Ober-
markt in Halle.

am 15. Juli 2020
- Übergabe Schulwegmützen an‚ 
die Vorschulkinder einer Kinderein-
richtung.
Eine Aktion der DEKRA Automobil 
GmbH Nl. Halle, Verkehrswacht Halle 
e.V. und der Polizei.

am 21. / 22.  August 2020
- Aktion „Gelbe Füße“ und Aktion 
Spannbänder „Achtung Schulanfang“ 
Eine Aktion der Verkehrswacht Halle 
e.V. Polizei und der Saalesparkasse.

am 03. November 2020
- Verkehrssicherheitstag zum 
Projekt Aktion: „Jung, sicher und 
startklar“ an der BbS I „Gutjahr“ 
Halle (S.) in Halle- Neustadt.

am 01. - 31. Oktober  2020
-  63. Kfz-Beleuchtungsaktion  der
„Deutschen Verkehrswacht“ in Zu-
sammenarbeit mit den technischen 
Prüforganisationen und der Kfz - In-
nung, die sich an die motorisierten 
Verkehrsteilnehmer wendet.

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Anzeige

RoSSbacheR StR. 48 | 06667 WeiSSenfelS
tel.: 03443 202222 | WWW.SimonWeRbung.de

Ihre kreativen spezIalIsten für
  fahrzeugwerbung &     
      Kfz-warnmarKIerung.

Der Vorstandsvorsitzende der Verkehrswacht Halle e.V., Herr Günsch (re.), 
zeichnet einen bewährten Kraftfahrer für 50 Jahre unfallfreies Fahren aus.

Foto: Bernd Sänger

„Verleihung der Auszeichnung 
Bewährter Kraftfahrer“
Die von der Deutschen Verkehrswacht gestiftete Auszeichnung kann 
Kraftfahrern verliehen werden, die sich als verkehrssicher bewährt ha-
ben und sich gleichzeitig verpflichten, auch weiterhin durch umsich-
tiges, rücksichtsvolles und hilfsbereites Verhalten im Straßenverkehr 
anderen Verkehrsteilnehmern Vorbild zu sein.

Die Auszeichnung kann deutschen Kraftfahrern mit Wohnsitz im  
In- und Ausland verliehen werden. Ausländischen Kraftfahrern 
kann sie nur dann verliehen werden, wenn diese ihren ständigen 
Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben, und 
wenn sie während des für die Auszeichnung in Frage kommenden 
Zeitraums hier ein Kfz regelmäßig geführt haben. Die Verleihung  
setzt voraus, dass der Antragsteller zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung wegen einer Verletzung von Straßenverkehrsvorschriften 
weder gerichtlich bestraft worden ist, noch mit einem Bußgeld  
belegt worden ist, das zu einer Eintragung in das Verkehrs-Zen-
tralregister beim Kraftfahrt-Bundesamt geführt hat, ferner nicht  
wegen eines Verbrechens aufgrund anderer Vorschriften bestraft 
worden ist. Die Verleihung setzt außerdem voraus, dass dem An-
tragsteller innerhalb des für die Auszeichnung kommenden Zeit-
raums weder die Fahrerlaubnis entzogen noch gegen ihn ein  
Fahrverbot ausgesprochen worden ist.

Weitere Infos zur Antragstellung erhalten Sie unter:
Verkehrswacht Halle e.V. - Freiimfelder Straße 43 - 06112 Halle (S.)

Telefon: 0345 / 7 70 13 80 (Dienstag von 13.00 - 15.00 Uhr)
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Die richtigen Antworten auf die Fragen senden Sie an:
Redaktion "Verkehrswacht regional", Regionalbüro Prennig,
Rosa-Luxemburg-Straße 03, 06679 Hohenmölsen
oder Sie senden uns eine E-Mail:
p.prennig@t-online.de

Bitte beim Versenden Absender und Anschrift nicht vergessen!!!

Unter allen Einsendungen verlosen wir:

1 hochwertiges Schreibset
2 x 2 Kinokarten*
* Mit freundlicher Unterstützung vom CINEMAXX

Pole-Position 19/20

 Was bewirkt ein Antiblockiersystem (ABS)?

A  Aquaplaning wird verringert
B Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit des Fehrzeugs weitgehend erhalten
C  Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst.

Das Grosse GewinnSpiel

Wie Fit sind Sie im Strassenverkehr?
TESTEN SIE IHR WISSEN, WELCHE ANTWORT IST DIE RICHTIGE?

1

 Ein PKW ist mit Winterreifen (M+S) ausgerüstet. Am Amaturenbrett ist 
ein Aufkleber „M & S-Reifen Vmax 160km/h“ angebracht. 

 Was bedeutet das? 

A  Diese Reifen darf man nur im Winter mit max. 160 km/h fahren
B  Im Sommer sind diese Reifen verboten, es sei denn, man hat eine Aus-

nahmegenehmigung, die das Fahren mit diesen Reifen unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt. Hierbei ist zu beachten, dass die max. Geschwin-
digkeit von 160 km/h nicht überschritten werden darf.

C  Unabhängig von der Jahreszeit darf man mit diesen Reifen mit max. 
160km/h fahren.

2

3

 Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. 
 Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer.
 Was muss ich tun?

A  Es reicht, wenn man Bremsflüssigkeit nachfüllt
B  Fahrzeug sofort abstellen
C  Bremsen reparieren lassen

4

5

♦♦ Mitmachen und Gewinnen ♦♦

Anzeige

Mehr Informationen in deiner Filiale 
oder unter saalesparkasse.de/startkonto.

saalesparkasse.de/startkonto

Genau 
mein Ding.

Geld abheben, per Handy überweisen, sicher im Internet einkaufen 
und kontaktlos bezahlen. Das und noch viel mehr erledigst du mit 
deinem Startkonto der Saalesparkasse.

Immer da, wo ich bin: mein Konto.

standard_2016.indd   1 27.08.2019   11:48:27

Einsendeschluss ist der 5. Juni 2020 (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Sie finden unsere Zeitung auch auf
unserer Homepage unter:
www.verkehrswacht-halle.com

 Wo ist bei einer Ampel mit Grünpfeil vor dem Abbiegen 
nach rechts anzuhalten?

A Wenn keine Haltelinie vorhanden ist, vor der Kreuzung oder 
Einmündung

B  Es muss nicht gehalten werden
C  An der Haltelinie

 Wie müssen Sie sich verhalten, wenn Sie im Scheinwerferlicht Wild an 
der Straße wahrnehmen?

A  Immer auf einen genügenden Abstand zum Vorausfahrenden achten, ggf. 
muss er wegen Wild eine Vollbremsung machen

B   Abblenden und abbremsen
C   Hupen und aufblenden, damit das Wild vertrieben wird




